
oder	zu	unterlassen	sind,	falls	Sie	nicht
mehr	selbst	entscheiden	können.	Damit	wird
sichergestellt,	dass	Ihr	Patientenwille
umgesetzt	wird,	auch	wenn	Sie	sich	in	der
aktuellen	Situation	nicht	mehr	äußern
können.	Mit	einer	Vorsorgevollmacht	können
Sie	festlegen,	wer	Sie	in	allen	wichtigen
Angelegenheiten	vertreten	soll,	wenn	Sie
selbst	aus	gesundheitlichen	Gründen	nicht
mehr	dazu	in	der	Lage	sind.	Mit	einer
Betreuungsverfügung	können	Sie	zwar	die
Bestellung	eines	Betreuers	nicht	vermeiden,
sie	können	aber	Einfluss	auf	die	durch	ein
Gericht	anzuordnende	Betreuung	nehmen
und	so	die	Person	des	Betreuers	benennen
und	auch	Wünsche	über	die	Führung	der
Betreuung	äußern.	Und	mit	einer
Sorgerechtsverfügung	können	Eltern	einen
Vormund	für	ihre	minderjährigen	Kinder
benennen,	falls	sie	sterben.



In	diesem	Ratgeber	werden	die
verschiedenen	Vorsorgeverfügungen
vorgestellt.	Viele	konkrete	Tipps	sollen	Ihnen
bei	der	Errichtung	Ihrer	Verfügung	helfen.
Nicht	zuletzt	soll	Sie	der	Ratgeber
ermuntern,	umfassende	rechtliche	Vorsorge
zu	treffen.	Mustertexte	sollen	Ihnen	bei	der
Formulierung	Ihrer	jeweiligen
Vorsorgeverfügung	helfen.	Verstehen	Sie
die	Textbausteine	allerdings	nur	als
Vorschläge	und	Anregungen,	wie	Sie	Ihre
Verfügung	inhaltlich	gestalten	können.
Letztlich	maßgebend	für	den	Inhalt	Ihrer
Vorsorgeverfügung	sollte	immer	Ihre
persönliche	Lebenssituation	sein.

Dr.	iur.	Otto	N.	Bretzinger

2			Einleitung



Ihr	persönliches	Selbstbestimmungsrecht
bildet	den	Kern	Ihrer	durch	das
Grundgesetz	gewährleisteten
Menschenwürde.	Es	umfasst	zum	einen	das
Recht,	in	Ihren	Angelegenheiten	selbst	zu
entscheiden,	zum	anderen	aber	auch	die
Möglichkeit,	diese	Entscheidungsbefugnis
anderen	Personen	zu	übertragen.	Solange
Sie	handlungs-	und	entscheidungsfähig
sind,	ist	die	Ausübung	Ihres
Selbstbestimmungsrechts	unproblematisch.
Private	rechtliche	Vorsorge	sollten	Sie	aber
für	den	Fall	treffen,	dass	Sie	aufgrund
bestimmter	Umstände	nicht	mehr	selbst
entscheiden	können	und	auf	fremde	Hilfe
angewiesen	sind.

2.1			Notwendigkeit	der	privaten
Vorsorge



Ein	Unfall,	eine	schwere	Krankheit	oder
auch	fortschreitendes	Alter	können	dazu
führen,	dass	Erwachsene	ihre
Angelegenheiten	nicht	mehr	selbst	regeln
können.	Häufig	werden	bei	einem	solchen
Fürsorgefall	dem	Hilfebedürftigen	der
Ehegatte	oder	Lebenspartner,	die	Kinder,
andere	nahe	Verwandte	oder	Freunde
beiseite	stehen	und	helfen.	Es	ist	allerdings
ein	weitverbreiteter	Irrtum,	dass	automatisch
der	Ehepartner	oder	die	Kinder	anstelle	der
hilfebedürftigen	Person	entscheiden	dürfen,
wenn	diese	ihre	Angelegenheiten	nicht
mehr	regeln	kann.	Die	folgenden	zwei	Fälle
sollen	die	Problematik	verdeutlichen:

Fall	1

Der	35-jährige	Ingo	A.	liegt	nach	einem
schweren	Motorradunfall	seit	zwei



Monaten	auf	der	Intensivstation	im	Koma.
Beim	Sturz	hat	er	lebensbedrohliche
Hirnverletzungen	erlitten.	Er	kann	zwar
selbst	atmen,	muss	aber	durch
Infusionen	künstlich	ernährt	werden.
Selbst	wenn	er	aus	dem	Koma
aufwachen	sollte,	wird	er	wahrscheinlich
ein	schwerer	Pflegefall	bleiben.	Er	wird
seine	Bewegungen	nicht	richtig
koordinieren	und	nur	undeutlich
sprechen	können.	Bei	allen	persönlichen
Tätigkeiten	(Toilette,	Essen,	Körperpflege)
wird	er	auf	persönliche	Hilfe	angewiesen
sein.

Weil	Ingo	A.	im	Koma	liegt,	kann	er	nicht
selbst	entscheiden,	wie	er	in	einem
solchen	Fall	ärztlich	behandelt	werden	will
bzw.	ob	die	ärztliche	Behandlung	beendet
werden	soll.	Bei	der	Ehefrau	und	den
Eltern	erkundigen	sich	die	behandelnden


